
An- und Abmeldung von Hunden 
 
Gemäß des NÖ Hundeabgabengesetzes hat jeder Hundehalter den Erwerb eines Hundes binnen eines 
Monats bei der Gemeinde anzumelden. Auch der Tod oder die Weitergabe eines Hundes ist binnen eines 
Monats anzuzeigen, sonst besteht die Abgabepflicht weiter. Durch die Novelle des NÖ Hundehaltegesetzes, 
die am 1. Juni 2023 in Kraft getreten ist, sollen weitere Gefährdungen von Personen durch Hunde möglichst 
vermieden werden. 
 

NOVELLE zum NÖ Hundehaltegesetz und zur NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023, 
geltend ab 1. Juni 2023 
 
Durch folgende Maßnahmen laut Novelle sollen weitere Gefährdungen von Personen durch Hunde 

möglichst vermieden werden. 

• Meldepflicht für alle ab 1. Juni 2023 neu angeschaffenen Hunde am Gemeindeamt 

• Verpflichtender „NÖ Hundepass“ (allgemeine Sachkunde) für HalterInnen von Hunden vor der 

Aufnahme einer Hundehaltung ab 1. Juni 2023 

• Vorlage des NÖ Hundepasses bei der Meldung des Hundes (mit Nachfrist bis längstens 6 Monate für 

die Vorlage) 

• Festlegung einer neuen Obergrenze zur Haltung von Hunden (maximal 5 Hunde) in einem Haushalt 

• Einführung einer einheitlichen Haftpflichtversicherung (€ 725.000,00 pro Hund für Personen- und 

Sachschäden) für alle HundehalterInnen. Verpflichtende Vorlage eines entsprechenden 

Nachweises bei der Meldung eines Hundes bei der Gemeinde. 

Übergangsbestimmung: Alle HundebesitzerInnen (auch schon bestehende) haben einen Nachweis der 

obigen Haftpflichtversicherung bis zum 1. Juni 2025 bei der Gemeinde vorzulegen.  

 
 

Erinnerung an alle Hundebesitzer 
 
Für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential bzw. Listenhunde gilt im 
öffentlichen Raum Maulkorbpflicht und Leinenzwang. Für alle andern Hunde gilt im 
öffentlichen Raum Maulkorbpflicht oder Leinenzwang. Bitte halten Sie sich an Ihre 
Hundehaltepflichten, damit wir uns alle unbesorgt und sicher in unserer Gemeinde 
fühlen können. 
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Exkremente des Hundes sind im Ortsgebiet unverzüglich zu beseitigen und entsorgen. 
 

Bitte verwenden Sie ein Hundekotsackerl          DANKE! 
 

Appell an alle schon bestehenden Hundebesitzer: 
Ein Nachweis der Hundehaftpflichtversicherung (€ 725.000,00 pro Hund für Personen- und 

Sachschäden) wäre bis spätestens 1. Juni 2025 am Gemeindeamt vorzulegen gewesen.  
Falls Sie den Nachweis noch nicht abgegeben haben, ersuchen wir dies dringend 
nachzuholen. 

BITTE Hunde 
an die Leine! 


